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§ 26 VbVG Verstandigung der
zustandigen Verwaltungs- oder

Aufsichtsbehorde

VbVG - Verbandsverantwortlichkeitsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Die Staatsanwaltschaft hat die fir den betroffenen Tatigkeitsbereich eines Verbandes zustandige Verwaltungs-
oder Aufsichtsbehdrde von einem Ermittlungsverfahren gegen einen Verband und dessen Beendigung durch
Einstellung oder Riicktritt von der Verfolgung zu verstandigen (88 194 und 208 Abs. 4 StPO); im Ubrigen hat das
Gericht die Behorde tber die Beendigung des Strafverfahrens zu verstandigen und eine Ausfertigung des
Beschlusses, mit dem das Verfahren eingestellt wird, oder des Urteils zu Gbermitteln.

2. (2)Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht kann die Behérde (Abs. 1) ersuchen, an der Uberwachung der
Einhaltung einer Weisung oder einer MaRnahme nach § 19 Abs. 1 Z 2 mitzuwirken.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBI. | Nr. 112/2007)

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vbvg/paragraf/19
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2007/112
file:///

	§ 26 VbVG Verständigung der zuständigen Verwaltungs- oder Aufsichtsbehörde
	VbVG - Verbandsverantwortlichkeitsgesetz


